
Beschluss:   
 
1.  
Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2002 wird gemäß § 108 Abs. 3 
Gemeindeordnung Land Sachsen-Anhalt beschlossen.  
 
2.  
Der Oberbürgermeisterin wird für das Haushaltsjahr 2002 gemäß § 108 Abs. 3 
Gemeindeordnung Land Sachsen-Anhalt Entlastung erte ilt. 
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